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Landesenergie- und Klimaschutzagentur 
Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV)
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Gesellschafter:
Land MV

13
Mitarbeiter*innen
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Standorte

> 300
Beratungen p.a.

Gründung: 
Sommer 2016

Alle Services sind 
kostenlos und neutral

> 60
Veranstaltungen p.a.



Was bringt ein Windpark?
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Vorteile

• Erneuerbaren Strom

• Geld für die 
Gemeinden

• Beteiligung für 
Bürger*innen

• Wertschöpfung vor Ort

Nachteile

• Schall

• Schatten

• Artenschutz

• Beeinträchtigung 
Landschaftsbild



Planung und 
Genehmigung von 
Windparks
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Bildquelle: Planungsverband Rostock, Entwurf 
Vorranggebiete für Windenergieanlagen aus 
September 2025 (vorletzter Entwurf)



Welche Schritte gibt es?
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1. Flächenausweisung

2. Genehmigung: 
Prüfung der 

Einzelanlagen



Ablauf der Windenergieplanung
Von der Entscheidung bis zum fertigen Windpark
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Vorgehen in der Kommune12



Möglichkeiten zur 
Beteiligung der 
Gemeinden und 
Bürger*innen
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M-V ist Vorreiter bei der Beteiligung
Bürger und Gemeinden profitieren von Erneuerbaren Energien
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• Bereits seit 2016 gilt Bürger- und 
Gemeindenbeteiligungsgesetz M-V 
(kurz: BüGembeteilG M-V oder 
BüGem)

• Neugefasst am 28. April 2026

• Ziele: Akzeptanz und Wertschöpfung 
vor Ort



Schritte zur Beteiligung
Wie funktioniert das neue Beteiligungsgesetz MV?
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Frühzeitiger 
Vorschlag des 

Vorhabenträgers

Standard-
angebot

Verhandlungen

Beteiligungs-
vereinbarung



Das Standardmodell für Wind

Standardmodell I
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Gemeinden

7 WEA / 6 MW installierte Leistung

30.000 € je Anlage / pro Jahr

 = 210.000 € pro Jahr

Einwohnerinnen und Einwohner

Gleiche Rechnung = 210.000 € im Jahr

Gewählt: Stromgutschriften

Bei z.B. 600 Haushalten 350 € pro Jahr für jeden 
Haushalt



Kreativ-Bonus: Der BüGem-Baukasten
Verschiedene Beteiligungsinstrumente zur Auswahl:

• Gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Gemeinden

• Kauf von Anlagen (Realteilung) durch Gemeinden

• Direktzahlungen an Gemeinden

• Zuwendungen an lokal verankerte Vereine oder Stiftungen

• Gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Einwohnerinnen und 
Einwohner über eine Genossenschaft

• Vergünstigte Stromtarife

• Strompreisgutschriften

• Haushaltsdirektzahlungen

Wichtig: gesetzliche Aufzählung ist nicht abschließend!

Außerdem: Transparenzplattform nutzen!
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Quelle: WM MV



Das neue Bürger- und Gemeinden-
beteiligungsgesetz M-V auf einen Blick
• Beteiligungspflicht für Windenergie- und für PV-Freiflächenanlagen

• Verhandlungen auf Augenhöhe: Kommune und Vorhabenträger einigen 
sich auf vor Ort gewünschte Lösung

• Standardmodelle und Baukasten mit möglichen 
Beteiligungsinstrumenten

• Verpflichtendes Erstangebot
• Windenergie: jeweils 5.000 Euro je Megawatt jährlich an Gemeinden 

und Bürger*innen oder Angebot von 10 % der Anteile an die 
Gemeinden und 5.000 Euro je Megawatt als Direktzahlung oder 
Gutschrift auf die Stromrechnung

• Solarparks: bis zu 2.000 Euro je Megawatt jährlich

• Rahmen für die finanzielle Größenordnung der Vereinbarung

• Transparenzregister in Energieatlas MV
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Bleiben Sie mit 
uns in Kontakt.
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kommunen@leka-mv.de
03831 30 83 603 
www.leka-mv.de 

mailto:kommunen@leka-mv.de
mailto:kommunen@leka-mv.de
mailto:kommunen@leka-mv.de
http://www.leka-mv.de/
http://www.leka-mv.de/
http://www.leka-mv.de/


Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!



Und was bleibt am Ende übrig?

Umsatzsteuer § 1 Abs. 1 UStG

Immer 
Rücksprache mit 
Steuerberatung 
und 
Kommunalaufsicht 
halten

Schenkungssteuer § 13 Abs. 1 Nr. 15 ErbStG

Körperschaftssteuer § 1 Abs. 1 KStG

Gewerbesteuerumlage Keine Einnahme aus Gewerbesteuer

Kreis-/ Amtsumlage/
Komm. Finanzausgleich

Zuwendung fließt nicht in 
Umlagegrundlage, da nichtsteuerliche 
Einnahme

Freie 
Mittelverwendung

Grundsätzlich Zuwendungen ohne 
Zweckbindung; Besonderheiten bei 
Gemeinden mit Haushaltsdefizit möglich

Abgaben- und Umlagepflicht der Gemeinde für Zuwendungen
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Was bringt § 6 EEG den Gemeinden?
Berechnungsbeispiel für ein Windrad
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x 0,2 Cent



Was haben wir von Wind und Solar vor Ort?

• Beteiligung nach dem Bürger- und 
Gemeindenbeteiligungsgesetz MV

• Zuwendung nach § 6 EEG 2023

• Gewerbesteuer

• Pachteinnahmen

• Beteiligung an 
Betreibergesellschaft

• Ausgleichsmaßnahmen zugunsten 
der Gemeinde

Für die 
Gemeinde

Formen finanzieller Beteiligung
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Auch an die Anwohner:innen denken!

31

• Beteiligung an 
Betreibergesellschaft

• Strombonus (jährlicher Zuschuss 
zu den Stromkosten)

• Vergünstigter Stromtarif (Bürger-
/Regionalstrom)

• Zuwendungen an Vereine vor Ort

• Sponsoring von Veranstaltungen

Für die 
Bürger:innen



Finanzielle Teilhabe – ein bunter Strauß
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Quelle: LEA Hessen, Finanzielle Bürgerbeteiligung an Windenergieprojekten – Wie Einnahmen vor Ort bleiben (2022)
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